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 Rosenheim, den 10.03.2010 
 
 

Pressemitteilung 
 
 
Eigene Schalter für Führerscheinangelegenheiten 
 
Landratsamt will Wartezeiten in der Zulassungsstelle Rosenheim verkürzen 
 
Für die Beantragung und Ausstellung von Führerscheinen werden am Dienstag kommender 
Woche (16.02.10) zwei weitere Schalter in der Zulassungsstelle des Landkreises in Rosenheim 
eröffnet. Durch diesen zusätzlichen Service sollen Wartezeiten vor den Büros der Führerschein-
stelle vermieden werden. 
 
Wie bei der Zulassung oder Abmeldung eines Fahrzeugs auch, muss der Bürger zunächst eine 
Wartemarke ziehen. An den Schaltern können Führerscheinneulinge dann den heißbegehrten 
Schein abholen. Zudem werden alle Vorgänge rund um den Internationalen Führerschein, den 
Feuerwehrführerschein und das „Begleitete Fahren mit 17“ erledigt. Die alten rosa oder grauen 
Fahrerlaubnisse können in Kartenführerscheine umgetauscht werden und bei Verlust oder Dieb-
stahl gibt es Ersatz. Darüber hinausgehende Informationen und Auskünfte erteilen, wie bisher 
auch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Führerscheinstelle im 1. Stock der Zulassungs-
stelle.  
 
Das Landratsamt Rosenheim erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Fahrerlaubnis-
se für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen sowie für Last-
kraftwagen und Lastzüge nur befristet gültig sind. Konkret betroffen sind die Führerscheinklas-
sen C und CE, also die frühere Klasse 2, und unter Umständen auch C1 und C1E, die ehemali-
ge Klasse 3. Damit der neue Führerschein rechtzeitig ausgehändigt werden kann, muss drei 
Monate vor dem Ende der Befristung, der Antrag auf Verlängerung über das Einwohnermelde-
amt der zuständigen Gemeinde gestellt werden. Neben einem biometrischen Lichtbild sind Be-
scheinigungen über die ärztliche Untersuchung des Sehvermögens und der körperlichen Eig-
nung sowie bei Busfahrern ab dem 50. Lebensjahr zusätzlich ein betriebs- oder arbeitsmedizini-
sches bzw. medizinisch-psychologisches Gutachten beizufügen. Alle benötigten Anträge und 
Merkblätter können auf der Internetseite www.landkreis-rosenheim.de eingesehen, herunterge-
laden und ausgedruckt werden.    
 
Für alle Bürger, die ihre Termine in der Zulassungsstelle Rosenheim online reservieren, stehen 
ab sofort zusätzliche Öffnungszeiten zur Verfügung. Am Dienstag- und Mittwochnachmittag in 
der Zeit von 14 Uhr bis 15:30 Uhr können Fahrzeuge zugelassen und abgemeldet werden.  
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